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BERICHT ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 8 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung berichten wir wie folgt: 

Gemäß § 203 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG hat der 

Vorstand der Gesellschaft einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 8 der 

Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts vorzulegen. 

Zunächst wird insoweit auf die Ausführungen oben bei Tagesordnungspunkt 8 verwiesen. Zur 

Sicherung größtmöglicher Flexibilität der Gesellschaft soll das Volumen des neuen Genehmigten 

Kapitals 2023/1 wieder auf 50 % des zur Zeit der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals 

festgelegt werden.  

Unter Tagesordnungspunkt 8 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat daher die Aufhebung des 

Genehmigten Kapitals 2022/1, soweit davon noch kein Gebrauch gemacht wurde, und die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/1 in Höhe von EUR 7.378.250,00 durch 

Ausgabe von bis zu 7.378.250 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Stammaktien) gegen 

Bar- und/oder Sacheinlage vor. Die vorgeschlagene Aufhebung des genehmigten Kapitals 2022/1 

soll nur wirksam werden, wenn das Genehmigte Kapital 2023/1 wirksam an dessen Stelle tritt. 

Hierdurch soll es der Verwaltung weiterhin möglich sein, jederzeit neues Eigenkapital für die 

Gesellschaft zu beschaffen und insbesondere auch Unternehmen, Unternehmensteile, 

Beteiligungen an Unternehmen, neue Technologien oder Produkte gegen Ausgabe von Aktien zu 

erwerben. 

Die Schaffung eines genehmigten Kapitals steht im Einklang mit einem sich stets wandelnden 

Marktumfeld und ermöglicht eine rasche Reaktion der Gesellschaft, um sich neuen 

Herausforderungen anzupassen.  

Grundsätzlich haben die Aktionäre der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf neu auszugebende 

Aktien, d.h. jeder Aktionär hat ein Recht auf den Bezug von neuen Aktien in einer Anzahl, welche 

die Aufrechterhaltung seiner bisherigen Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft ermöglicht.  

Die Ermächtigung sieht vor, dass die neu auszugebenden Aktien bei einer Kapitalerhöhung gegen 

Bareinlagen dann von mindestens einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder 

Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden 

sollen, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Hierbei handelt es sich nicht 

um eine Einschränkung des Bezugsrechts, da dem Aktionär mittelbar die gleichen Bezugsrechte 

gewährt werden wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen wird jedoch 

mindestens ein Kreditinstitut, ein Wertpapierinstitut oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 

5 Satz 1 AktG zwischengeschaltet, das die Zeichnungswünsche der Aktionäre entgegennimmt und 
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nach Durchführung der Kapitalerhöhung die Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises an die 

bezugsberechtigten Aktionäre ausliefert. 

Der Beschlussvorschlag sieht eine Ermächtigung zum Ausschluss des bei Ausnutzung von 

genehmigtem Kapital grundsätzlich bestehenden Bezugsrechts für bestimmte, im 

Beschlussvorschlag im Einzelnen genannte Zwecke gemäß den hierfür maßgeblichen 

gesetzlichen Vorschriften vor. Aus Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats ist diese 

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Abwägung aller Umstände 

aus den nachfolgend erläuterten Gründen sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären 

angemessen.  

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen 

Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, das Bezugsrecht bei 

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in einer Höhe von bis zu maximal insgesamt 10 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft (zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung oder zum 

Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung – je nachdem, welcher Betrag geringer ist) 

auszuschließen, soweit der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Aktie der 

Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. Auf die Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind 

anzurechnen: 

 Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandelungs- oder Optionsrechten 

oder Wandelungspflichten ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die 

Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer 

Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 

werden, und 

 eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung 

von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert 

werden. 

Durch diese Ermächtigung wird die Verwaltung in die Lage versetzt, schnell ihre Eigenkapitalbasis 

zu stärken. Derartige Ermächtigungen hat die Gesellschaft auch in der Vergangenheit schon 

erfolgreich genutzt. 

Die Interessen der existierenden Aktionäre der Gesellschaft werden bei einer Festsetzung des 

Ausgabepreises, der nicht wesentlich vom Börsenpreis abweicht, nicht unangemessen 

beeinträchtigt.  

Insgesamt ist damit sichergestellt, dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG die Interessen der Aktionäre bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals 

unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden. Bei Abwägung aller Umstände 

ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den beschriebenen Grenzen daher 

angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten.  

Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen soll 

vor allem den Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an 

Unternehmen gegen Gewährung von Aktien ermöglichen. Oftmals wird bei derartigen 

Transaktionen von Seiten des Verkäufers eine Gegenleistung in Form von Aktien der Gesellschaft 

verlangt. Ebenso kann es aufgrund einer besonderen Interessenlage der Gesellschaft, 

insbesondere zur Schonung der Liquidität der Gesellschaft, geboten sein, dem jeweiligen 

Verkäufer neue va-Q-tec-Aktien als Gegenleistung für ein Unternehmen, einen Unternehmensteil 

oder eine Unternehmensbeteiligung anzubieten. 
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Mittels des genehmigten Kapitals kann die Gesellschaft bei sich bietenden Chancen schnell und 

flexibel reagieren, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile oder 

Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien zu erwerben. Die vorgeschlagene 

Ermächtigung ermöglicht den Erwerb gegen Ausgabe von va-Q-tec-Aktien und gleichzeitig eine 

weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft.  

Vorstand und Aufsichtsrat werden die Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts aus dem genehmigten Kapital nur dann nutzen, wenn der Wert der neuen Aktien 

und der Wert der Gegenleistung (z.B. Unternehmen, Unternehmensteil oder 

Unternehmensbeteiligung) in einem angemessenen Verhältnis stehen. Wirtschaftliche Einbußen 

für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre werden dadurch vermieden. 

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen  

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Verwertung von Aktienspitzen ist 

erforderlich, um bei einer Kapitalerhöhung in jedem Fall ein praktikables Bezugsverhältnis 

darstellen zu können, und dient also nur dazu, die Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit 

runden Beträgen zu ermöglichen. Spitzen entstehen, wenn infolge des Bezugsverhältnisses oder 

des Betrages der Kapitalerhöhung nicht alle neuen Aktien gleichmäßig auf die Aktionäre verteilt 

werden können. Ohne diese Ermächtigung würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um 

einen runden Betrag die technische Durchführung der Kapitalerhöhung erschwert. Die durch den 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für die Spitzen entstandenen bezugsrechtsfreien 

neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche 

Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Aktienspitzen gering. 

Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber von bereits ausgegebenen oder noch 

auszugebenden Wandlungs- oder Optionsrechten 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Wandlungs- oder 

Optionsrechten, die von der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen die Gesellschaft 

unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben werden, dient dem Zweck, dass 

im Fall einer Ausnutzung dieser Ermächtigung der Wandlungs- bzw. Optionspreis nicht 

entsprechend den sogenannten Verwässerungsschutzklauseln der Wandelungs- und/oder 

Optionsbedingungen ermäßigt zu werden braucht, sondern auch den Inhabern bzw. Gläubigern 

der Wandelungs- und/oder Optionsrechte ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden 

kann, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts zustehen würde. Der 

Ausschluss des Bezugsrechts gewährt dem Vorstand zudem Flexibilität bei der Ausgestaltung von 

Ausgabebedingungen für Schuldverschreibungen. 

Konkrete Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/1 bestehen derzeit nicht. Der 

Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser 

Ermächtigung wird nur dann erfolgen, wenn diese nach Einschätzung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird der 

Hauptversammlung über jede Ausnutzung des genehmigten Kapitals berichten. 




